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1.2. Europäischer Kontext 
 
Die Zielsetzung dieser Förderung steht im Einklang mit der strategischen Ausrich-
tung der Unternehmenspolitik der Europäischen Union, durch die Förderung von 
KMU die Innovationskraft, die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstumspotenzial 
der Wirtschaft insgesamt zu erhöhen und einen Beitrag zur Schaffung von Arbeits-
plätzen zu leisten.  
 
1.3. Förderungsprogramme und Evaluierung 
 
Förderungen auf Grundlage dieser Richtlinien werden grundsätzlich im Rahmen von 
spezifischen Programmen vergeben, deren Ziele schriftlich in den Programmdoku-
menten festzulegen und zu veröffentlichen sind. Die Ziele müssen in nachvollzieh-
barer Weise begründet sein, operationalisierbar und deren Erreichung an Hand von 
Indikatoren überprüfbar sein. Zum Zwecke der Programmevaluierung ist ein ent-
sprechendes Monitoring einzurichten. 
 
Die Programmdokumente erstellt das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und 
Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen. Die Programm-
dokumente müssen folgenden Mindestinhalt umfassen: 

 Ziele des Programms 
 Angabe der EU-rechtlichen Grundlagen 
 Laufzeit des Programms 
 Details zu den förderbaren Projekten 
 Details zu Förderungsart und –höhe sowie zu den förderbaren Kosten 
 Förderungsnehmer 
 Festlegung der Projektlaufzeit 
 Geschlechtsdifferenzierte Erhebung personenbezogener Daten (nach Möglich-

keit) 
 Indikatoren zur Prüfung der Zielerreichung 
 Monitoring und Evaluierungskonzept  

 
 
2. Gegenstand der Förderung und förderbare Vorhaben 
 
2.1. Gegenstand der Förderung 
 
2.1.1. Erhöhung der Nachhaltigkeit von Unternehmensgründungen und Unterneh-

mensübernahmen durch  Jungunternehmer und damit Steigerung der Dy-
namik und Wettbewerbsstärke des Wirtschaftsstandortes Österreich.  

 
2.1.2. Erhöhung des Innovations- und Wachstumspotenzials durch die Förderung 

von innovativen Unternehmen, womit auch ein aktiver Beitrag zur Verbes-
serung der Beschäftigungssituation erreicht werden soll. 

 
Die Förderung richtet sich an: 

 neugegründete und übernommene Unternehmen 
 High-Tech- Unternehmensgründungen 
 bereits am Markt befindliche, wachstumsorientierte Unternehmen      
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2.2. Förderbare Vorhaben 
  
2.2.1. Die Durchführung von Investitionen 
Gefördert werden kann die Durchführung eigen- und/oder fremdfinanzierter Investi-
tionen, soweit diese aktiviert werden oder als Geringwertige Wirtschaftsgüter  
(GWG) verbucht werden.  
 
2.2.2. Ansparen und Einbringung von Eigenmitteln 
Gefördert wird die Einbringung von Eigenmitteln in neugegründete bzw. übernom-
mene Unternehmen (= Sparen mit Gründungs- und Nachfolgebonus) sofern das 
angesparte Kapital für betriebliche Ausgaben (z.B.  Investitionen, Betriebsmittel) 
verwendet wird. 
 
2.2.3. Die Beauftragung von Beratung, Studien und Maßnahmen zum Schutz und 

zur Durchsetzung von Schutzrechten 
Gefördert werden können Beratungskosten und Kosten externer Studien zur Vorbe-
reitung von Direktinvestitionen im Ausland sowie Maßnahmen zum Schutz und zur 
Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums. 
 
 
Teil A – Jungunternehmer-Förderung 
 (einschließlich Gründungs- und Nachfolgebonus) 
 
3. Prämienförderung im Intervall EUR 5.000 bis EUR 20.000 Projektvolu-
men (Jungunternehmerscheck) 
 

3.1. Förderungswerber  
 
3.1.1. Persönliche Voraussetzungen 
Gefördert werden: 
3.1.1.1. Jungunternehmer, das sind physische Personen, die 
 

a. ein kleines Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (wobei Unternehmen 
der Sparte „Tourismus- und Freizeitwirtschaft“ der Wirtschaftskammern von 
einer Förderung ausgeschlossen sind) oder 

b. ein kleines Unternehmen, das technische Dienstleistungen oder Infrastruk-
turdienstleistungen für Unternehmen gemäß Punkt a. erbringt 
 

gründen oder übernehmen, dieses in Folge zu einem wesentlichen Teil leiten, wäh-
rend der letzten 5 Jahre vor der Gründung bzw. Übernahme des Unternehmens 
nicht wirtschaftlich selbständig waren (d.h. bei keinem weiteren Versicherungsträ-
ger wie z.B. Versicherung der Bauern oder gewerbliche Sozialversicherung versi-
chert waren oder Beteiligungen über 10% gehalten haben)  und eine etwaige bishe-
rige unselbständige Tätigkeit zur Gänze aufgeben, und  

3.1.1.2. Juristische Personen sowie Personengesellschaften 
In diesem Fall muss jedoch wenigstens ein Jungunternehmer im Sinne des Pkt. 
3.1.1.1  

a. am Förderungswerber mit mindestens 25% direkt beteiligt sein und  
b. zu dessen unternehmensrechtlichen Geschäftsführung und Vertretung befugt 

und verpflichtet sein. 
Im Falle einer Unternehmensübernahme müssen mehr als 50% übergeben werden. 
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3.2. Formelle Voraussetzungen 
 
3.2.1. Die Unternehmensgründung bzw. –übernahme kann zeitlich längstens 36 

Monate vor Einbringung des Förderungsansuchens bei der aws liegen. 
 
3.2.2. Das zu fördernde Unternehmen muss im eigenen Namen und auf eigene 

Rechnung betrieben werden. 
 
3.2.3. Das zu fördernde Unternehmen muss über einen Sitz in Österreich verfügen. 
 
3.2.4. Förderbar sind kleine Unternehmen, welche von den jeweils geltenden Emp-

fehlungen der Europäischen Kommission betreffend die Definition der kleinen 
Unternehmen erfasst werden. Verflochtene Unternehmen sind im Sinne die-
ser Empfehlung als Einheit zu betrachten. 

 
3.2.5. Das Unternehmen muss Mitglied der Wirtschaftskammer  - wobei Unterneh-

men der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft ausgeschlossen sind - oder 
der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten sein. 

 
3.2.6. Gegen den Förderungswerber sowie bei Gesellschaften gegen einen der ge-

schäftsführenden Gesellschafter darf  
a. kein Zwangsvollstreckungsverfahren, kein Entziehungsverfahren gem. § 

361 GewO 1994 oder kein diesem gleichwertiges sonstiges Verfahren 
(z.B. Disziplinarverfahren) anhängig sein; 

b. kein Konkurs-, Schuldenregulierungs- bzw. Abschöpfungsverfahren an-
hängig sein bzw. kein solches Verfahren ohne Erfüllung eines Sanie-
rungsplanes (im Sanierungsverfahren) oder Zahlungsplanes (im Schul-
denregulierungsverfahren) abgeschlossen worden sein; 

c. kein Sanierungsverfahren mit oder ohne Eigenverantwortung anhängig 
sein bzw. kein solches Verfahren ohne Erfüllung eines Sanierungsplanes 
(im Sanierungsverfahren) abgeschlossen worden sein;  

d. kein Konkursantrag mangels Kostendeckung abgewiesen worden sein.  
 

3.2.7. Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung auf Grund einer Kommis-
sionsentscheidung zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit 
einer Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt nicht Folge geleistet haben, sind 
von einer Förderung ausgeschlossen. 

 
3.3. Förderbare Kosten und Vorhaben 
 
Gefördert werden kann die Durchführung von Investitionen. 
3.3.1. Nicht förderbare Kosten 

3.3.1.1. Kosten, die vor Einbringung des Förderungsansuchens angefallen sind 
3.3.1.2. Kosten, die aus Kleinbetragsrechnungen unter EUR 100 (netto) resultie-
ren 
3.3.1.3. Der Ankauf von Grundstücken und bestehenden Baulichkeiten, sowie 
die anteiligen Grundstückskosten beim Ankauf neu errichteter Baulichkeiten 
3.3.1.4. Der Ankauf gebrauchter Investitionsgüter und Vorführgeräte 
3.3.1.5. Kosten, die aus einem Unternehmenskauf/Unternehmensübernahme re-
sultieren (u.a. Firmenwert, Übernahme/Ankauf bereits bestehender Investitio-
nen – „Übernahmekosten“) 
3.3.1.6. Fahrzeuge (z.B. PKW, LKW, Traktoren sowie deren Zubehör), die dem 
Transport/der Beförderung dienen  
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3.3.1.7. Kosten, die nicht aktiviert werden bzw. nicht als geringwertige Wirt-
schaftsgüter (GWG) verbucht werden 
3.3.1.8. Laufende Aufwendungen (z.B. Warenankauf, Marketingkosten, Perso-
nalkosten)  
3.3.1.9. Kosten, die nicht im Zusammenhang mit einem unternehmerischen Pro-
jekt stehen 

 
3.3.2. Nicht förderbare Vorhaben  

3.3.2.1. Vorhaben, deren förderbare Kosten den Betrag von EUR 5.000 (netto) 
unterschreiten 
3.3.2.2.Vorhaben, deren förderbare Kosten den Betrag von EUR 20.000 (netto) 
überschreiten  
3.3.2.3. Vorhaben von Unternehmen, die unter geschützten Konkurrenzbedin-
gungen tätig sind (z.B. Trafiken, Rauchfangkehrer) 
3.3.2.4. Vorhaben mit einem Investitions-/Projektstandort außerhalb von Öster-
reich 
3.3.2.5.Vorhaben, für die eine aws-Haftung beantragt wird/wurde 
3.3.2.6. Vorhaben, die bereits mit einem anderen Förderinstrument der aws/des

  (ausgenommen: erp-Fonds) gefördert wurden 
 
3.4. Art und Ausmaß der Förderung 
 
Die Förderung besteht in der Gewährung einer sonstigen Geldzuwendung im Sinne 
von § 1 Abs. 1 Z 3 ARR 2004 in Form eines Zuschusses, welcher im Programmdo-
kument  gem. Pkt. 1.3.  spezifiziert wird. 
 
3.4.1. Basisförderung 
Die Basisförderung des Bundes beträgt EUR 1.000. 
 
Der Basisförderung in Höhe von EUR 1.000 kann innerhalb von 3 Jahren ab der 
Gründung/Übernahme des Unternehmens pro 12 Monate einmalig gewährt werden; 
d.h. es können maximal drei Anträge innerhalb von 36 Monaten genehmigt werden.  
 
3.4.2. Ergänzungsförderungen 
Im Rahmen einer gesonderten Förderungsvereinbarung mit einem Bundesland oder 
einem anderen Förderungsgeber kann die Basisförderung unter Beachtung der 
beihilfenrechtlichen Obergrenzen gem. Pkt. 9 aufgestockt werden, wobei zwischen 
den jeweiligen Förderungsgeber eine Abstimmung vorzunehmen ist.  
 
 
4. Prämienförderung im Intervall von EUR 20.000 bis EUR 100.000 Pro-
jektvolumen (Jungunternehmerprämie zum erp – Kleinkredit) 
 
4.1. Förderungswerber  
 
4.1.1. Persönliche Voraussetzungen 
 
Gefördert werden: 
4.1.1.1. Jungunternehmer, das sind physische Personen, die 

a. ein kleines Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (wobei Unternehmen 
der Sparte „Tourismus- und Freizeitwirtschaft“ der Wirtschaftskammern von 
einer Förderung ausgeschlossen sind) oder 
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b. ein kleines Unternehmen, das technische Dienstleistungen oder Infrastruk-
turdienstleistungen für Unternehmen gemäß Punkt a. erbringt 
 

gründen oder übernehmen, dieses in Folge zu einem wesentlichen Teil leiten, wäh-
rend der letzten 5 Jahre vor der Gründung bzw. Übernahme des Unternehmens 
nicht wirtschaftlich selbständig waren (d.h. bei keinem weiteren Versicherungsträ-
ger wie z.B. Versicherung der Bauern oder gewerbliche Sozialversicherung versi-
chert waren oder Beteiligungen über 10% gehalten haben)  und eine etwaige bishe-
rige unselbständige Tätigkeit zur Gänze aufgeben, und  

4.1.1.2. Juristische Personen sowie Personengesellschaften 
In diesem Fall muss jedoch wenigstens ein Jungunternehmer im Sinne des Pkt.  
4.1.1.3  

a. am Förderungswerber mit mindestens 25% direkt beteiligt sein und  
b. zu dessen unternehmensrechtlichen Geschäftsführung und Vertretung befugt 

und verpflichtet sein. 
 
Im Falle einer Unternehmensübernahme müssen mehr als 50% übergeben werden. 
 
4.2. Formelle Voraussetzungen 
 
4.2.1. Die Unternehmensgründung bzw. –übernahme kann zeitlich längstens 36 

Monate vor Einbringung des Förderungsansuchens bei der aws liegen. 
 
4.2.2. Das zu fördernde Unternehmen muss im eigenen Namen und auf eigene 

Rechnung betrieben werden. 
 
4.2.3. Das zu fördernde Unternehmen muss über einen Sitz in Österreich verfügen. 

 
4.2.4. Förderbar sind kleine Unternehmen, welche von den jeweils geltenden Emp-

fehlungen der Europäischen Kommission betreffend die Definition der kleinen 
Unternehmen erfasst werden. Verflochtene Unternehmen sind im Sinne die-
ser Empfehlung als Einheit zu betrachten. 

 
4.2.5. Das Unternehmer muss Mitglied der Wirtschaftskammer - wobei Unterneh-

men der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft ausgeschlossen sind - oder 
der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten sein. 

 
4.2.6. Gegen den Förderungswerber sowie bei Gesellschaften gegen einen der ge-

schäftsführenden Gesellschafter darf  
a. kein Zwangsvollstreckungsverfahren, kein Entziehungsverfahren gem. § 

361 GewO 1994 oder kein diesem gleichwertiges sonstiges Verfahren 
(z.B. Disziplinarverfahren) anhängig sein; 

b. kein Konkurs-, Schuldenregulierungs- bzw. Abschöpfungsverfahren an-
hängig sein bzw. kein solches Verfahren ohne Erfüllung eines Sanie-
rungsplanes (im Sanierungsverfahren) oder Zahlungsplanes (im Schul-
denregulierungsverfahren) abgeschlossen worden sein; 

c. kein Sanierungsverfahren mit oder ohne Eigenverantwortung anhängig 
sein bzw. kein solches Verfahren ohne Erfüllung eines Sanierungsplanes 
(im Sanierungsverfahren) abgeschlossen worden sein;  

d. kein Konkursantrag mangels Kostendeckung abgewiesen worden sein. 
 

4.2.7. Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung auf Grund einer  
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Kommissionsentscheidung zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unver-
einbarkeit einer Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt nicht Folge geleistet 
haben, sind von einer Förderung ausgeschlossen.  

 
 
4.3. Förderbare Kosten und Vorhaben 
 
Gefördert werden kann die Durchführung von Investitionen. 
 
4.3.1. Nicht förderbare Kosten 
4.3.1.1. Kosten, die vor Einbringung des Förderungsansuchens angefallen sind 
4.3.1.2. Kosten, die von einer Förderung mittels erp-Kleinkredit ausgeschlossen  

sind 
 
4.3.2. Nicht förderbare Vorhaben  
4.3.2.1. Vorhaben, deren förderbare Kosten den Betrag von EUR 20.000 (netto)  

unterschreiten 
4.3.2.2. Vorhaben, deren förderbare Kosten den Betrag von EUR 100.000 (netto) 

überschreiten 
 

4.4. Art und Ausmaß der Förderung 
 
Die Förderung besteht in der Gewährung einer sonstigen Geldzuwendung im Sinne 
von § 1 Abs. 1 Z 3 ARR 2004 in Form eines Zuschusses, welcher im Programmdo-
kument  gem. Pkt. 1.3.  spezifiziert wird: 
 
4.4.1. Basisförderung 
Die Basisförderung des Bundes beträgt max. 5 % der förderbaren Investitionen von 
max. EUR 100.000. Die förderbaren Investitionen ergeben sich aus der Summe der 
Kostenvoranschläge bzw. Rechnungen (exkl. Umsatzsteuer) nach Abzug von ange-
botenen Skonti, Rabatten und Gutschriften. 
 
Die Betragsobergrenze kann innerhalb von 3 Jahren ab der Gründung/Übernahme 
gemäß den Bedingungen des erp-Kleinkredites ausgenutzt werden, d.h. es kann pro 
erp-Wirtschaftsjahr der Kleinkredit ein Mal gewährt werden. 
 
4.4.2. Ergänzungsförderungen 
Im Rahmen einer gesonderten Förderungsvereinbarung mit einem Bundesland oder 
einem anderen Förderungsgeber kann die Basisförderung unter Beachtung der 
beihilfenrechtlichen Obergrenzen gem. Pkt. 9 aufgestockt werden, wobei zwischen 
den jeweiligen Förderungsgeber eine Abstimmung vorzunehmen ist.  
 
 
 
5. Prämienförderung ab EUR 100.000 Projektvolumen („Top-
Jungunternehmerprämie“)  
 
5.1. Förderungswerber 
 
5.1.1. Persönliche Voraussetzungen 
 
Gefördert werden:  
5.1.1.1 Jungunternehmer, das sind physische Personen, die 
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a. ein kleines Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (wobei Unternehmen 
der Sparte „Tourismus- und Freizeitwirtschaft“ der Wirtschaftskammern 
von einer Förderung ausgeschlossen sind) oder 

b. ein kleines Unternehmen, das technische Dienstleistungen oder Infrastruk-
turdienstleistungen für Unternehmen gemäß Punkt a. erbringt, 
 

gründen oder übernehmen, dieses in der Folge zu einem wesentlichen Teil leiten, 
während der letzten 5 Jahre vor Gründung bzw. Übernahme des Unternehmens 
nicht wirtschaftlich selbstständig waren (d.h. bei keinem weiteren Versicherungs-
träger wie z.B. Sozialversicherungsanstalt der Bauern oder gewerbliche Sozialversi-
cherung versichert waren oder Beteiligungen über 10 % gehalten haben) und eine 
etwaige bisherige unselbstständige Tätigkeit zur Gänze aufgeben, und 
 
5.1.1.2. juristische Personen sowie Personengesellschaften 
Jungunternehmer im Sinn des Punktes 5.1.1.1 müssen  

a. am Förderungswerber mit mehr als  50 % direkt beteiligt sein und 
b. zu dessen unternehmensrechtlichen Geschäftsführung und Vertretung berech-

tigt und verpflichtet sein. 
5.1.1.3. Persönliche Qualifikation 
Der Jungunternehmer muss über ausreichende persönliche Qualifikationen (z.B. 
entsprechende Ausbildung und/oder berufliche Erfahrung) verfügen, die eine auch 
längerfristig erfolgreiche Unternehmensführung erwarten lassen. 
 
5.1.2. Formelle Voraussetzungen 
 
5.1.2.1.Die Unternehmensgründung bzw. –übernahme kann zeitlich längstens 36 

Monate vor Einbringung des Förderungsansuchens bei der aws liegen. 
5.1.2.2.Das zu fördernde Unternehmen muss im eigenen Namen und auf eigene 

Rechnung betrieben werden. 
5.1.2.3. Das zu fördernde Unternehmen muss über einen Sitz in Österreich verfü-

gen. 
5.1.2.4 Förderbar sind kleine Unternehmen, welche  von der jeweils geltenden Emp-

fehlung der Europäischen Kommission betreffend die Definition der kleinen 
Unternehmen erfasst werden. Verflochtene Unternehmen sind im Sinne die-
ser Empfehlung als Einheit zu betrachten. 

5.1.2.5. Unternehmen, die für die Kleinunternehmerregelung gem. § 6 Zif. 27 UStG 
optieren sind nicht förderbar. 

5.1.2.6.Das Unternehmer muss Mitglied der Wirtschaftskammer  - wobei Unter-
nehmen der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft ausgeschlossen sind - 
oder der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten sein. 

5.1.2.7.Gegen den Förderungswerber sowie bei Gesellschaften gegen einen  ge-
schäftsführenden Gesellschafter darf  

a.  kein Zwangsvollstreckungsverfahren, kein Entziehungsverfahren gemäß 
§ 361 GewO 1994 oder kein diesem gleichwertiges sonstiges Verfahren 
(z.B. Disziplinarverfahren) anhängig sein; 

b.  kein Konkurs-, Schuldenregulierungs- bzw. Abschöpfungsverfahren an-
hängig sein bzw. kein solches Verfahren ohne Erfüllung eines Sanie-
rungsplanes (im Sanierungsplanverfahren) oder Zahlungsplanes (im 
Schuldenregulierungsverfahren) abgeschlossen worden sein; 

c.  kein Sanierungsverfahren mit oder ohne Eigenverwaltung anhängig sein 
bzw. kein solches Verfahren ohne Erfüllung eines Sanierungsplanes (im 
Sanierungsverfahren) abgeschlossen worden sein; 

d. kein Konkursantrag mangels Kostendeckung abgewiesen worden sein. 
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5.1.2.8. Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung auf Grund einer  
Kommissionsentscheidung zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbar-
keit einer Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt nicht Folge geleistet haben, sind 
von einer Förderung ausgeschlossen. 
 
5.3. Förderbare Kosten und Vorhaben 
  
Gefördert werden kann die Durchführung von Investitionen.  
  
5.3.1 Nicht förderbare Kosten 
Ausgeschlossen von einer Förderung sind: 
5.3.1.1. Kosten, die vor Einbringung des Förderungsansuchens angefallen sind 
5.3.1.2. Kosten, die aus Kleinbetragsrechnungen unter EUR 100 (netto) resultieren 
5.3.1.3. der Ankauf von  unbebauten Grundstücken und bestehenden Baulichkeiten, 

sowie die anteiligen Grundstückskosten beim Ankauf neu errichteter Baulich-
keiten 

5.3.1.4. der Ankauf gebrauchter Investitionsgüter (einschließlich Vorführgeräte und  
 –maschinen) 
5.3.1.5. Ersatzinvestitionen (d.s. Investitionen, die ausschließlich dem Ersatz aus-

geschiedener Investitionsgüter dienen, d.h. keine wesentlichen zusätzlichen 
bzw. neuen Funktionalitäten aufweisen) 

5.3.1.6. Kosten, die aus einem Unternehmenskauf/Unternehmensübernahme resul-
tieren (u.a. Firmenwert, Übernahme/Ankauf bereits bestehender Investitio-
nen – „Übernahmekosten“) 

5.3.1.7. Fahrzeuge (z.B. PKW, LKW, Traktoren sowie deren Zubehör), die auch dem 
Transport/der Beförderung dienen 

5.3.1.8.Kosten, die nicht aktiviert werden bzw. nicht als Geringwertige Wirtschafts-
güter verbucht werden 

5.3.1.9. laufende Aufwendungen  (z.B. Warenankauf, Marketingkosten, Personal-
kosten) 

5.3.1.10.Kosten für direkte Leistungen von Franchisegebern und vergleichbaren 
Systempartnern (z.B. Franchise-/Systemgebühr) 

5.3.1.11 Kosten, die nicht im Zusammenhang mit einem unternehmerischen Projekt 
stehen. 

 
5.3.2. Nicht förderbare Vorhaben 
Ausgeschlossen von einer Förderung sind: 
5.3.2.1.Vorhaben mit förderbaren Gesamtprojektkosten von mehr als EUR 750.000  
5.3.2.2.Vorhaben, deren förderbare Kosten den Betrag von EUR 100.000 unter-
schreiten 
5.3.2.3.Vorhaben von Unternehmen, soweit diese unter geschützten Konkurrenzbe-

dingungen tätig sind (z.B. Trafiken, Rauchfangkehrer) 
5.3.2.4.Vorhaben mit einem Investitions-/Projektstandort außerhalb von Österreich 
5.3.2.5.Vorhaben, die keine plausiblen Erfolgschancen haben und/oder eine nach-
haltig positive Unternehmensentwicklung nicht erwarten lassen 
5.3.2.6. Vorhaben, für welche die Finanzierung nicht gesichert ist 
5.3.2.7. Vorhaben, die bereits mit anderen Förderungsinstrumenten der aws/des 
erp-Fonds gefördert wurden (Ausnahme: Ansuchen auf Haftungsübernahme durch  
die aws) 
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5.4. Art und Ausmaß der Förderung 
 
Die Förderung besteht in der Gewährung einer sonstigen Geldzuwendung im Sinne 
von § 1 Abs 1 Z 3 ARR 2004 in Form eines Zuschusses, welcher im Programmdo-
kument gem. Punkt 1.3. spezifiziert wird. 
 
5.4.1 Basisförderung: 
Die Basisförderung des Bundes beträgt max. 10 % der förderbaren Investitionen 
von max. EUR 300.000. Die förderbaren Investitionen ergeben sich aus der Summe 
der Kostenvoranschläge bzw. Rechnungen (exkl. Umsatzsteuer) nach Abzug von 
angebotenen Skonti, Rabatten und Gutschriften. 
 
Der Höchstbetrag kann innerhalb von 36 Monaten – gerechnet ab dem Datum der 
erstmaligen wirtschaftlichen selbständigen Tätigkeit – in Teilvorhaben ausgenutzt 
werden. 

 
5.4.2. Ergänzungsförderung: 
Im Rahmen einer gesonderten Förderungsvereinbarung mit einem Bundesland oder 
einem anderen Förderungsgeber  kann die Basisförderung unter Beachtung der 
beihilfenrechtlichen Obergrenzen gem. Punkt 9.  aufgestockt werden, wobei zwi-
schen den jeweiligen Förderungsgebern eine Abstimmung vorzunehmen ist. 
 
5.5. Kreditkonditionen 
 
Die effektiven Kosten des vom Förderungswerber angesprochenen Investitionskre-
dites  dürfen einen vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen festgesetzten Verfahrens-
zinssatz (unter Beachtung des von der Europäischen Kommission betreffend das 
Beihilfenrecht festgelegten Referenzzinssatzes)   nicht überschreiten. Diese Zins-
satzobergrenze gilt für folgende Laufzeiten: 
 

- Maschinen, Einrichtungen     5 Jahre 
- Gemischte Investitionen  7,5 Jahre 
- Bauliche Investitionen   10 Jahre 

 
Daneben können erwachsene Auslagen (z.B. Post-, Auskunfts- Eintragungs- und 
Kreditgebühren, Kosten für Grundbuchsauszüge, Auslagen für Liegenschaftsschät-
zungen) nach Anfall oder pauschal einmalig mit max. 1 % der Kreditsumme be-
grenzt in Rechnung gestellt werden.  
 
Für Vor- und Zwischenfinanzierungen gelten dieselben Konditionen. 
 
Der Verfahrenszinssatz wird gesondert veröffentlicht und ist sowohl auf der Home-
page des BMWFJ als auch der aws einzusehen. 
 
Im Falle sonstiger Fremdfinanzierungen (z.B. Leasing) hat die aws entsprechende 
Auflagen und Bedingungen – unter sinngemäßer Anwendung der für Kreditfinanzie-
rungen geltenden Bestimmungen – in das Förderungsanbot aufzunehmen. 
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6. Gründungs- und Nachfolgbonus 
 
6.1 . Förderungswerber  
 
6.1.1 Persönliche Voraussetzungen 
Gefördert werden: 
6.1.1.1  Jungunternehmer, das sind physische Personen, die ein kleines Unterneh-
men der gewerblichen Wirtschaft gründen oder übernehmen, dieses in Folge zu ei-
nem wesentlichen Teil leiten, während der letzten 5 Jahre vor der Gründung bzw. 
Übernahme des Unternehmens nicht wirtschaftlich selbständig waren (d.h. bei kei-
nem weiteren Versicherungsträger wie z.B. Versicherung der Bauern oder gewerbli-
che Sozialversicherung versichert waren oder Beteiligungen über 10% gehalten ha-
ben)  und eine etwaige bisherige unselbständige Tätigkeit zur Gänze aufgeben, und 
6.1.1.2. Juristische Personen sowie Personengesellschaften 
 
In diesem Fall muss jedoch wenigstens ein Jungunternehmer im Sinne des Pkt. 
6.1.1.1.  

a) am Förderungswerber mit mindestens 25% direkt beteiligt sein und  
b) zu dessen unternehmensrechtlichen Geschäftsführung und Vertretung befugt 

und verpflichtet sein. 
 
Im Falle einer Unternehmensübernahme müssen mehr als 50% übergeben werden. 
 
6.2. Formelle Voraussetzungen 
 
6.2.1 Die Unternehmensgründung bzw. –übernahme kann zeitlich längstens 36 

Monate vor Einbringung des Förderungsansuchens bei der aws liegen 
 

6.2.2 Das zu fördernde Unternehmen muss im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung betrieben werden 
 

6.2.3 .Das zu fördernde Unternehmen muss über einen Sitz in Österreich verfügen. 
 
6.2.4 .Förderbar sind kleine Unternehmen, welche von den jeweils geltenden Emp-

fehlungen der Europäischen Kommission betreffend die Definition der kleinen 
Unternehmen erfasst werden. Verflochtene Unternehmen sind im Sinne die-
ser Empfehlung als Einheit zu betrachten 

 
6.2.5.Das Unternehmer muss Mitglied der Wirtschaftskammer sein 
 
6.2.6. Es muss eine Anmeldung für den Gründungs-/Nachfolgebonus  bestehen 

(Anmeldedatum nicht nach dem 31.12.2011) 
 
6.2.7. Gegen den Förderungswerber sowie bei Gesellschaften gegen einen der  

geschäftsführenden Gesellschafter darf  
a.  kein Zwangsvollstreckungsverfahren, kein Entziehungsverfahren gem. 

§ 361 GewO 1994 oder kein diesem gleichwertiges sonstiges Verfahren 
(z.B. Disziplinarverfahren) anhängig sein; 

b.  kein Konkurs-, Schuldenregulierungs- bzw. Abschöpfungsverfahren 
anhängig sein bzw. kein solches Verfahren ohne Erfüllung eines Sanie-
rungsplanes (im Sanierungsverfahren) oder Zahlungsplanes (im Schul-
denregulierungsverfahren) abgeschlossen worden sein; 
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c.  kein Sanierungsverfahren mit oder ohne Eigenverantwortung anhängig 
sein bzw. kein solches Verfahren ohne Erfüllung eines Sanierungspla-
nes (im Sanierungsverfahren) abgeschlossen worden sein;  

d.   kein Konkursantrag mangels Kostendeckung abgewiesen worden 
sein. 
 

6.2.8. Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung auf Grund einer Kommis-
sionsentscheidung zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit 
einer Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt nicht Folge geleistet haben, sind 
von einer Förderung ausgeschlossen.  

 
6.3. Förderbare Kosten und Vorhaben 
 
Gefördert werden kann die Durchführung von betrieblichen Ausgaben im Zusam-
menhang mit der Verwendung von angespartem Kapital. 
 
6.3.1. Nicht förderbare Kosten 
6.3.1.1. Kosten, die vor Einbringung des Förderungsansuchens angefallen sind. 
6.3.1.2. Kosten, die aus Kleinbetragsrechnungen unter EUR 100 (netto) resultie-
ren. 
Steuern und Abgaben, sowie Kosten die den Unternehmer betreffen (z.B. Sozialver-
sicherung, Kammerumlage, Entlohnung). 
 
6.3.2. Nicht förderbare Vorhaben  
6.3.2.1. Vorhaben von Unternehmen, die unter geschützten Konkurrenzbedingun-

gen tätig sind (z.B. Trafiken, Rauchfangkehrer) 
6.3.2.2. Vorhaben mit einem Investitions-/Projektstandort außerhalb von Öster-

reich 
6.3.2.3. Vorhaben, bei welchen die Antragstellung bei der aws nach dem 

31.12.2017 erfolgt ist 
6.3.2.4. Vorhaben, die bereits mit einem anderen Förderinstrument der aws/des 

erp-Fonds gefördert wurden 
 
6.4. Art und Ausmaß der Förderung 
 
Die Förderung besteht in der Gewährung einer sonstigen Geldzuwendung im Sinne 
von § 1 Abs. 1 Z 3 ARR 2004 in Form eines Zuschusses, welcher im Programmdo-
kument  gem. Pkt. 1.3  spezifiziert wird: 
 
6.4.1. Basisförderung 
Der Gründungs-/Nachfolgebonus beträgt seitens des Bundes bis zu 5% der 
förderbaren Ansparleistung und wird unter der Bedingung gewährt, dass ein Bun-
desland einen Bonus in gleicher Höhe und die Wirtschaftskammer Österreich einen 
Bonus in Höhe von 80% des vom Bund gewährten Gründungs-/Nachfolgebonus 
leisten. 
 
Die förderbare Ansparleistung kann innerhalb eines Ansparzeitraumes von mindes-
tens einem Jahr (12 Monate) und höchstens sechs Jahren (72 Monaten) vor Grün-
dung bzw. Übernahme  eines Unternehmens erbracht werden und beträgt max. 
EUR 60.000; sie setzt sich aus der Summe der Ansparbeträge und der Kapitalerträ-
ge zusammen. Der Höchstbetrag der förderbaren  Sparleistung für den Zeitraum 
eines Jahres (12 Monate) beträgt max. EUR 25.000. Ansparleistungen unter 12 Mo-
naten können nicht berücksichtigt werden.  
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Nicht zu förderbaren Sparleistungen zählen Beträge, die in Form von bereits durch 
den Bund oder andere öffentliche Rechtsträger geförderten Spar- und Veranla-
gungsprodukten (z.B. Bausparen) erbracht werden.  
 
 
 
Teil B- Innovationsförderung für KMU  „Unternehmensdynamik“ 
 
 
7. Förderungswerber 
 
7.1. Persönliche Voraussetzungen  
  
Förderungswerber können physische und juristische Personen sowie Personenge-
sellschaften sein, die 
  

a.  ein KMU der gewerblichen Wirtschaft (mit Ausnahme von Unternehmen der 
Sparte „Tourismus- und Freizeitwirtschaft“ der Wirtschaftskammern) oder 

b. ein KMU, das technische Dienstleistungen oder Infrastrukturdienstleistungen 
für Unternehmen gemäß Punkt a. erbringt,  

im eigenen Namen und auf eigene Rechnung betreiben oder innerhalb einer Frist 
von 12 Monaten zu betreiben beabsichtigen. 

 
7.2. Formelle Voraussetzungen 
 
7.2.1. Das zu fördernde Unternehmen  muss über einen Sitz oder eine Betriebs-

stätte in Österreich verfügen. Das zu fördernde Vorhaben muss in einer Be-
triebsstätte in Österreich durchgeführt werden 
 

7.2.2. Förderbar im Sinne dieser Richtlinien sind KMU, welche von der jeweils gel-
tenden Empfehlung der Europäischen Kommission betreffend die Definition 
der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) erfasst werden. Verflochtene 
Unternehmen sind im Sinne dieser Empfehlung als Einheit  zu betrachten 
 

7.2.3. Unternehmen, die für die Kleinunternehmerregelung gem. § 6 Zif. 27 UStG 
optieren sind nicht förderbar. 
 

7.2.4. Das Unternehmen muss Mitglied der Wirtschaftskammer (wobei Unterneh-
men der Sparte „Tourismus- und Freizeitwirtschaft“ von einer Förderung aus-
geschlossen sind) oder der Kammer der Architekten oder 
Ingenieurkonsulenten sein. 
 

7.2.5. Gegen den Förderungswerber bzw. bei Gesellschaften gegen einen geschäfts-
führenden Gesellschafter darf 
a. kein Zwangsvollstreckungsverfahren, kein Entziehungsverfahren gemäß 

§ 361 GewO 1994 oder kein diesem gleichwertiges sonstiges Verfahren 
(z.B. Disziplinarverfahren) anhängig sein 

b. kein Konkurs-, Schuldenregulierungs- bzw. Abschöpfungsverfahren  an-
hängig sein bzw. kein solches Verfahren ohne Erfüllung eines Sanie-
rungsplanes (im Sanierungsplanverfahren) oder Zahlungsplanes (im 
Schuldenregulierungsverfahren) abgeschlossen worden sein 



 
     Seite 14 

c. kein Sanierungsverfahren mit oder ohne Eigenverwaltung anhängig sein 
bzw. kein solches Verfahren ohne Erfüllung eines Sanierungsplanes (im 
Sanierungsverfahren) abgeschlossen worden sein 

d. kein Konkursantrag mangels Kostendeckung abgewiesen worden sein. 
 
7.2.6. Eine Förderung von mittleren Unternehmen, die durch eine Rettungs- oder 

Umstrukturierungsbeihilfe im Sinne des Beihilfenrechts gefördert wurden, ist 
während des Umstrukturierungszeitraumes ausgeschlossen. 
 

7.2.7. Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung auf Grund einer Kommis-
sionsentscheidung zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit 
einer Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt nicht Folge geleistet haben, sind 
von einer Förderung ausgeschlossen. 

 
7.3.  Förderungsschwerpunkte 
 
7.3.1. Förderbare Vorhaben gemäß Punkt 2.1.2. müssen einem der folgenden För-

derungsschwerpunkte entsprechen: 
7.3.1.1. Erzeugung/Erbringung neuer, innovativer bzw. qualitativ höherwertiger 

Produkte/ Dienstleistungen 
7.3.1.2. Anwendung/Einsatz neuer Technologien und/oder neuer Werkstoffe 
7.3.1.3. Aufbau von Kooperationen, Cluster- und Netzwerkbildungen 
7.3.2. Zur Beurteilung der Erfüllung der/eines Förderungsschwerpunkte(s) sind die 

folgenden fünf Kriterien heranzuziehen: 
 

7.3.2.1.  Analyse der bisherigen Entwicklung des Unternehmens (u.a. anhand der 
Entwicklung der Zahl der Beschäftigten, des Umsatzes, der Investitionstä-
tigkeit) 

7.3.2.2.  Erwartung über die positive qualitative und quantitative Beschäftigungs-
wirkung des Vorhabens unter Berücksichtigung von Gender-
Mainstreaming-Aspekten 

7.3.2.3. Innovationsgrad des Vorhabens gemessen an der Neuheit für das Unter-
nehmen (z.B. Verbesserung der Maßgenauigkeit,  Sortimentsausweitung 
bzw. –vertiefung, Umsetzung eigener Forschung und Entwicklung) 

7.3.2.4. Verhältnis der Kosten des förderungsgegenständlichen Vorhabens zur lau-
fenden/durchschnittlichen Investitionstätigkeit des Unternehmens 

7.3.2.5. Positive Auswirkung des Vorhabens auf die regionale Wirtschaftsstruktur 
mit besonderer Berücksichtigung der Funktionsfähigkeit des ländlichen 
Raumes. 

 
7.3.3. Eine Präzisierung der Förderungsschwerpunkte gemäß Punkt 7.3.1. und der 

Kriterienerfüllung gemäß Punkt 7.3.2. erfolgt im Rahmen der jeweiligen Pro-
grammdokumente gem. Punkt 1.3., in welchen auch die Indikatoren zur Pro-
grammevaluierung festgelegt werden. 

 
 
7.4. Förderbare Kosten und Vorhaben 
 
7.4.1.  Gefördert wird die Durchführung von Investitionen. 
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7.4.2.  Nicht förderbare Kosten 
Ausgeschlossen von einer Förderung sind: 
7.4.2.1.Kosten, die vor Einbringung des Förderungsansuchens angefallen sind 
7.4.2.2. Kosten, die aus Kleinbetragsrechnungen unter EUR 100 (netto) resultieren 
7.4.2.3.der Ankauf von Grundstücken und bestehenden Baulichkeiten, sowie die  
  anteiligen Grundstückskosten beim Ankauf neu errichteter Baulichkeiten 
7.4.2.4. der Ankauf gebrauchter Investitionsgüter (einschließlich Vorführgeräte und 

– maschinen) 
7.4.2.5. Ersatzinvestitionen (d.s. Investitionen, die ausschließlich dem Ersatz  

ausgeschiedener  Investitionsgüter dienen, d.h. keine wesentlichen zusätzli-
chen bzw. neuen Funktionalitäten aufweisen) 

7.4.3. Fahrzeuge (z.B. PKW, LKW, Traktoren sowie deren Zubehör), die auch dem 
Transport/der Beförderung dienen 

7.4.2.7.Kosten, die nicht aktiviert werden bzw. nicht als Geringwertige Wirtschafts-
güter verbucht werden 

7.4.2.8. laufende Aufwendungen (z.B. Warenankauf, Marketingkosten,  
   Personalkosten) 
7.4.2.9. Kosten für direkte Leistungen von Franchisegebern und vergleichbaren  
   Systempartnern (z.B. Franchise-/Systemgebühr) 
 
7.4.3. Nicht förderbare Vorhaben 
Ausgeschlossen von einer Förderung sind: 
7.4.3.1.Vorhaben mit förderbaren Gesamtprojektkosten von mehr als EUR 

1,000.000 (netto) 
7.4.3.2.Vorhaben, deren förderbare Kosten den Betrag von EUR 100.000 (netto)  
 unterschreiten 
7.4.3.3. Projekte, deren förderbare Projektkosten nicht mindestens das 2fache 

(unter Berücksichtigung des Projektdurchführungszeitraums) der durch-
schnittlichen Normal-AfA (inkl. Leasingaufwendungen)  der letzten drei 
Jahre vor Antragseinreichung) erreichen 

7.4.3.4. Vorhaben von Unternehmen, soweit diese unter geschützten 
 Konkurrenzbedingungen tätig sind (z.B. Trafiken, Rauchfangkehrer) 
7.4.3.5.Vorhaben, die keine plausiblen Erfolgschancen haben und/oder eine nach-

haltig positive Unternehmensentwicklung nicht erwarten lassen 
7.4.3.6.Vorhaben mit einem Investitions-/Projektstandort außerhalb von Österreich 
7.4.3.7.Vorhaben, für welche die Finanzierung nicht gesichert ist 
7.4.3.8. Vorhaben, die bereits mit anderen Förderungsinstrumenten der aws/des 

erp-Fonds gefördert wurden (Ausnahme: Ansuchen auf Haftungsübernahme 
durch die aws). 

 
7.5. Art und Ausmaß der Förderung 
Die Förderung besteht für Vorhaben gemäß Punkt 2.2.1. in der Gewährung einer 
sonstigen Geldzuwendung im Sinne von § 1 Abs 1 Z 3 ARR 2004 in Form eines Zu-
schusses, welcher im Programmdokument gem. Punkt 1.3. spezifiziert wird: 
 
7.5.1. Innovationsprämie 
Die Innovationsprämie beträgt max. 5 % der förderbaren Investitionen von max. 
750.000 Euro (innerhalb von 12 Monaten). Die förderbaren Investitionen ergeben 
sich aus der Summe der Kostenvoranschläge bzw. Rechnungen (exkl. Umsatzsteu-
er) nach Abzug von angebotenen Skonti, Rabatten und Gutschriften. 
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7.5.2.Ergänzungsförderung: 
Im Rahmen einer gesonderten Förderungsvereinbarung mit einem Bundesland oder 
einem anderen Förderungsgeber (z.B. im Falle einer EU-Kofinanzierung) kann die 
Innovationsprämie unter Beachtung der beihilfenrechtlichen Obergrenzen gem. 
Punkt 9. aufgestockt werden, wobei zwischen den jeweiligen Förderungsgebern eine 
Abstimmung vorzunehmen ist. 
 
 
Teil C 
 
8. Sonderförderungen 
 
Vorhaben gem. Punkt 2.2.3. können im Rahmen von gesonderten Förderungspro-
grammen, für welche jeweils Programmdokumente gem. Punkt 1.3. zu erstellen 
sind, unter Beachtung der beihilfenrechtlichen Obergrenzen gem. Punkt 9. gefördert 
werden.  
 
 
Teil D 
Allgemeine Bestimmungen für alle Förderungen gemäß Teil A, B und C 
 
9. Förderungsobergrenzen und beihilfenrechtliche Grundlagen 
 
9.1. Diese Richtlinien stützen sich auf folgende europarechtliche Grundlagen:  
9.1.1. Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 6.8.2008 zur Erklärung 

der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen 
Markt in Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag (allgemeine Gruppen-
freistellungsverordnung), Artikel 13 – Regionale Investitions- und Beschäfti-
gungsbeihilfen, Artikel 15 – KMU-Investitions- und Beschäftigungsbeihilfen, 
Artikel 32 – Beihilfen für technische Durchführbarkeitsstudien, Artikel 33 – 
Beihilfen für KMU zu den Kosten gewerblicher Schutzrechte, Artikel 36 – Bei-
hilfen für Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende 
Dienstleistungen.  

9.1.2. Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 
über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-
Beihilfen, ABl L 379/5;  

 
9.2. Die Anwendung der zitierten Verordnungen/Regelungen hat jeweils entspre-

chend ihrem sachlichen und zeitlichen Anwendungsbereich zu erfolgen. Die 
Programmdokumente (Punkt 1.3) haben die hiezu erforderlichen Bestimmun-
gen zu enthalten.  

 
 
10. Kumulierungen 
 
Der Förderungswerber ist unter Hinweis auf die Rückzahlungstatbestände gem. 
Punkt 13.2. zu verpflichten, im Förderungsansuchen entsprechende Angaben über  
beabsichtigte, laufende oder erledigte Ansuchen bei anderen Rechtsträgern, die 
dasselbe Vorhaben (bzw. Teile davon) betreffen, zu machen und diesbezügliche  
spätere Änderungen mitzuteilen. Die aws hat auf der Grundlage dieser Angaben zu  
prüfen, ob und in welchem Ausmaß eine Förderung aufgrund der für Kumulierungen  
geltenden Bestimmungen gewährt werden kann.  
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11. Verfahren 
 
11.1. Ansuchen 
Förderungsansuchen sind unter Verwendung eines Formulars, welches von der aws 
aufzulegen ist, bei Fremdfinanzierungen im Wege des finanzierenden Instituts, bei 
Eigenmittelfinanzierungen auch direkt bei der aws einzubringen.Bei Förderungsan-
suchen für die Förderung gem. 3. „Jungunternehmerprämie“  kann die Einreichung 
auch bei Fremdfinanzierung direkt vom Förderungswerber erfolgen.  In diesem 
Formular sind die einem Förderungsansuchen beizuschließenden Unterlagen anzu-
führen. Diese Unterlagen müssen vollständig sein, um der aws eine umfassende 
Beurteilung des um eine Förderung einreichenden Unternehmens sowie des zu för-
dernden Vorhabens zu ermöglichen. Werden die Unterlagen nicht in einer angemes-
senen – von der aws festzulegenden – Frist beigebracht, kann das Förderungsansu-
chen nach Androhung der Konsequenz ohne weitere Verständigung außer Evidenz 
genommen werden.   
 
Bei Vorliegen der technischen und rechtlichen Voraussetzungen ist auch eine elekt-
ronische  Einreichung möglich. 
 
Die Förderungsansuchen sind von der aws hinsichtlich der Erfüllung der 
Förderungsrichtlinien zu prüfen. 
 
11.2. Entscheidung 
Entscheidungen über Förderungsansuchen mit einem Förderungsbarwert von bis zu 
100.000 Euro im Einzelfall trifft die aws im Namen und auf Rechnung des Bundes. 
Entscheidungen über Förderungsansuchen mit einem Förderungsbarwert von mehr 
als 100.000 Euro trifft der Bund. 
 
Im Falle einer positiven Entscheidung über ein Förderungsansuchen hat die aws 
dem Förderungswerber – im Falle der Fremdfinanzierung im Wege des finanzieren-
den Instituts (Ausnahme: Anbote für die „Jungunternehmerprämie“ gem. Punkt 3.) 
– ein Anbot zu übermitteln, in dem alle mit der Förderungszusage verbundenen 
Auflagen und Bedingungen enthalten sind. Dieses Anbot ist innerhalb einer be-
stimmten, im Anbot genannten Frist vom Förderungswerber anzunehmen und vom 
finanzierenden Institut mitzuunterfertigen. Mit der Annahme bestätigen der Förde-
rungswerber und das finanzierende Institut die Kenntnisnahme der Förderungsricht-
linien. 
 
Im Falle einer teilweisen oder gänzlichen Ablehnung eines Förderungsansuchens 
gibt die aws die für diese Entscheidung maßgeblichen Gründe dem Förderungswer-
ber schriftlich bekannt. 
 
Auf die Gewährung einer Förderung besteht kein Rechtsanspruch. Die Gewährung 
der Förderung erfolgt nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Budgetmittel. 
 
11.3 Auszahlung 
11.3.1. Auszahlung Jungunternehmerprämie gem. Punkt 3.  
 Die gewährte Prämie wird nach Prüfung der Voraussetzungen, die für die 

Förderungsgewährung maßgeblich waren und nach Erfüllung der mit dem 
Förderungsvertrag verbundenen Auflagen und Bedingungen in einem Betrag 
ausbezahlt. Die Auszahlung erfolgt über Anforderung des geförderten Unter-
nehmens. 
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Bei bzw. vor Anforderung der Auszahlung der Förderung ist das durch firmenmäßige 
Fertigung angenommene Förderungsanbot vorzulegen. 
 
Bei bzw. vor Anforderung der Auszahlung der Gesamtförderung sind vorzulegen und 
von der aws zu prüfen: 
 
a. eine Bestätigung über den dem Förderungsvertrag gemäßen Abschluss des Ge-

samtvorhabens durch einen vom geförderten Unternehmen erstellten und unter-
fertigten Projektkostennachweis (durch Originalbelege nachweisbare Rechnungs-
zusammenstellung) sowie eines Sachberichtes unter Verwendung des von der 
aws aufgelegten Formblattes. In diesen Projektkostennachweis dürfen nur be-
zahlte Nettobeträge (d.h. nach Abzug von Umsatzsteuer, angebotenen Skonti, 
Rabatten, Gutschriften, Bankspesen, offenen Haftrücklässen etc.) aufgenommen 
werden.  

b. bei Unternehmensgründungen/-übernahmen der Nachweis der erfolgten Unter-
nehmensgründung/-übernahme; 

c. der Nachweis über die Erfüllung der mit dem Förderungsvertrag verbundenen 
Auflagen und Bedingungen. 

 
Die Prämie ist widmungsgemäß zur Abdeckung von Investitionen im Zusammen-
hang mit einer Unternehmensgründung oder -übernahme zu verwenden. Eine Ab-
tretung, Anweisung oder Verpfändung der diesbezüglichen Ansprüche ist nicht zu-
lässig. 
 
11.3.2. Auszahlung Gründung-/Nachfolgebonus  
Der Gründungs-/Nachfolgebonus wird nach Erfüllung der mit dem Förderungsver-
trag verbundenen Auflagen und Bedingungen an den Förderungswerber als Einmal-
betrag ausgezahlt. Bei bzw. vor Anforderung der Auszahlung des Gründungs-
/Nachfolgebonus sind vorzulegen und von der aws zu prüfen: 
a. das durch firmenmäßige Fertigung fristgerecht angenommene Förderungsanbot 
b. Nachweis der Erbringung der Ansparleistung durch Vorlage geeigneter Unterla-

gen (z.B. Guthabensbestätigungen von Kreditinstituten) 
c.  Nachweis der Einbringung der Ansparleistung in das gegründete bzw. übernom-

mene Unternehmen (z.B. Einzahlung auf das Betriebsmittelkonto) 
d. eine Bestätigung über den dem Förderungsvertrag gemäßen Abschluss des Ge-

samtvorhabens (einschließlich betrieblicher Aufwendungen) durch einen vom ge-
förderten Unternehmen erstellten und unterfertigten Projektkostennachweis 
(durch Originalbelege nachweisbare Rechnungszusammenstellung) sowie eines 
Sachberichtes unter Verwendung des von der aws aufgelegten Formblattes. In 
diesen Projektkostennachweis dürfen nur bezahlte Nettobeträge (d.h. nach Ab-
zug von Umsatzsteuer, angebotenen Skonti, Rabatten, Gutschriften, Bankspesen, 
offenen Haftrücklässen etc.) aufgenommen werden 

e. bei Unternehmensgründungen/-übernahmen der Nachweis der erfolgten Unter-
nehmensgründung/-übernahme 

f.  der Nachweis über die Erfüllung der mit dem Förderungsvertrag verbundenen 
Auflagen und Bedingungen 

 
Der Gründungs-/Nachfolgebonus ist widmungsgemäß zur Abdeckung von betriebli-
chen Aufwendungen und Investitionen im Zusammenhang mit einer Unterneh-
mensgründung oder -übernahme zu verwenden. Eine Abtretung, Anweisung oder 
Verpfändung der diesbezüglichen Ansprüche ist nicht zulässig. 
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11.3.3 . Auszahlung Top-Jungunternehmerprämie gem. Punkt 5.  
Die gemäß Punkt 5. gewährte Prämie wird nach Prüfung der Voraussetzungen, die 
für die Förderungsgewährung maßgeblich waren und nach Erfüllung der mit dem 
Förderungsvertrag verbundenen Auflagen und Bedingungen in bis zu zwei Teilbe-
trägen ausbezahlt. Die Auszahlung erfolgt an das finanzierende Institut zugunsten 
des geförderten Unternehmens über Anforderung durch das finanzierende Institut 
oder, im Falle der Finanzierung des Vorhabens aus Eigenkapital, über Anforderung 
des geförderten Unternehmens.  
 
Bei bzw. vor Anforderung der Auszahlung der Jungunternehmerprämie ist das durch 
firmenmäßige Fertigung angenommene Förderungsanbot vorzulegen. 
 
Entsprechend der Eigenart des Vorhabens und der Investitionskosten können fol-
gende Auszahlungsmodalitäten (deren Detailfestlegung im Rahmen der Programm-
dokumente gem. Punkt 1.3. vorgenommen wird) zur Anwendung gebracht werden: 

 
11.3.3.1. Auszahlung als Einmalbetrag bei Abschluss des Gesamtvorhabens: 
Bei bzw. vor Anforderung der Auszahlung der Gesamtförderung sind vorzulegen und 
von der aws zu prüfen: 
a. eine Bestätigung über den dem Förderungsvertrag gemäßen Abschluss des Ge-

samtvorhabens durch einen vom geförderten Unternehmen erstellten und unter-
fertigten Projektkostennachweis (durch Originalbelege nachweisbare Rechnungs-
zusammenstellung) sowie eines Sachberichtes unter Verwendung des von der 
aws aufgelegten Formblattes. In diesen Projektkostennachweis dürfen nur be-
zahlte Nettobeträge (d.h. nach Abzug von Umsatzsteuer, angebotenen Skonti, 
Rabatten, Gutschriften, Bankspesen, offenen Haftrücklässen etc.) aufgenommen 
werden  

b. bei Fremdfinanzierungen seitens des finanzierenden Instituts die Bestätigung 
über die widmungsgemäße Verwendung der Finanzierungsmittel 

c. bei eigenfinanzierten Investitionen der Nachweis über die Aufbringung der Ei-
genmittel 

d. bei Unternehmensgründungen/-übernahmen der Nachweis der erfolgten Unter-
nehmensgründung/-übernahme 

e. der Nachweis über die Erfüllung der mit dem Förderungsvertrag verbundenen 
Auflagen und Bedingungen 

 
11.3.3.2. Auszahlung in zwei gleich hohen Teilbeträgen 
Die Auszahlung des zweiten Teilbetrags erfolgt – auf Anforderung – frühestens ein 
Jahr nach Auszahlung des ersten Teilbetrags. 
 
Für die Auszahlung des ersten Teilbetrags sind die Unterlagen gem. Punkt 11.3.3.1.  
vorzulegen. 
 
Die für die Auszahlung des zweiten Teilbetrages notwendigen Unterlagen sind im  
Förderungsvertrag festzulegen. 
 
Der zweite Teilbetrag der Prämie gelangt nicht mehr zur Auszahlung, wenn die Aus-
zahlungsbedingungen aus Verschulden des Förderungsnehmers nicht innerhalb ei-
ner Frist von 18 Monaten – gerechnet ab dem Datum der Auszahlung des ersten 
Teilbetrags – hergestellt werden. 
 
Die Prämie ist widmungsgemäß zur Abdeckung von Investitionen im Zusammen-
hang mit einer Unternehmensgründung oder -übernahme zu verwenden. Eine Ab-
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tretung, Anweisung oder Verpfändung der diesbezüglichen Ansprüche ist nicht zu-
lässig. 
 
11.3.4. Auszahlung Jungunternehmerprämie zum erp - Kleinkredit 
Die gewährte Prämie  wird nach Prüfung der Voraussetzungen, die für die Förde-
rungsgewährung maßgeblich waren und nach Erfüllung der mit dem Förderungsver-
trag verbundenen Auflagen und Bedingungen in einem Betrag ausbezahlt. Die Aus-
zahlung erfolgt über Anforderung des geförderten Unternehmens. 
 
Bei bzw. vor Anforderung der Auszahlung der Förderung ist das durch firmenmäßige  
Fertigung angenommene Förderungsanbot vorzulegen. 
 
Bei bzw. vor Anforderung der Auszahlung der Gesamtförderung sind vorzulegen und 
von der aws zu prüfen: 
 
a. eine Bestätigung über den dem Förderungsvertrag gemäßen Abschluss des Ge-

samtvorhabens durch einen vom geförderten Unternehmen erstellten und unter-
fertigten Projektkostennachweis (durch Originalbelege nachweisbare Rechnungs-
zusammenstellung) sowie eines Sachberichtes unter Verwendung des von der 
aws aufgelegten Formblattes. In diesen Projektkostennachweis dürfen nur be-
zahlte Nettobeträge (d.h. nach Abzug von Umsatzsteuer, angebotenen Skonti, 
Rabatten, Gutschriften, Bankspesen, offenen Haftrücklässen etc.) aufgenommen 
werden.  

b. bei Unternehmensgründungen/-übernahmen der Nachweis der erfolgten Unter-
nehmensgründung/-übernahme; 

c. der Nachweis über die Erfüllung der mit dem Förderungsvertrag verbundenen 
Auflagen und Bedingungen. 

 
Die Prämie ist widmungsgemäß zur Abdeckung von Investitionen im Zusammen-
hang mit einer Unternehmensgründung oder -übernahme zu verwenden. Eine Ab-
tretung, Anweisung oder Verpfändung der diesbezüglichen Ansprüche ist nicht zu-
lässig. 

 
11.3.5. Auszahlung Innovationsprämie gem. Punkt 7.5.1.  
Die gewährten Prämien werden nach Erfüllung der mit dem Förderungsvertrag ver-
bundenen Auflagen und Bedingungen als Einmalbetrag oder in zwei gleich hohen 
Jahresteilbeträgen ausbezahlt. Die (erste) Auszahlung erfolgt an das finanzierende 
Institut zugunsten des geförderten Unternehmens über Anforderung durch das fi-
nanzierende Institut oder, im Falle der Finanzierung des Vorhabens aus Eigenkapi-
tal, über Anforderung des geförderten Unternehmens. Die Auszahlung des zweiten 
Teilbetrages erfolgt ein Jahr nach Auszahlung des ersten Teilbetrages. 
 
Bei bzw. vor Anforderung der Auszahlung von Prämien sind vorzulegen und von der 
aws zu überprüfen: 
 
a. das durch firmenmäßige Fertigung angenommene Förderungsanbot 
b. eine Bestätigung über den dem Förderungsvertrag gemäßen Abschluss des Ge-

samtvorhabens durch einen vom geförderten Unternehmen erstellten und unter-
fertigten  Projektkostennachweis (durch Originalbelege nachweisbare Rechnungs-
zusammenstellung) sowie eines Sachberichtes unter Verwendung des von der 
aws aufgelegten Formblattes. In diesen Projektkostennachweis dürfen nur be-
zahlte Nettobeträge (d.h. nach Abzug von Umsatzsteuer, angebotenen Skonti, 
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Rabatten, Gutschriften, Bankspesen, offenen Haftrücklässen etc.) aufgenommen 
werden 

c. bei Fremdfinanzierungen seitens des finanzierenden Instituts die Bestätigung 
über die widmungsgemäße Verwendung der Finanzierungsmittel 

d. bei eigenfinanzierten Investitionen der Nachweis über die Aufbringung der Ei-
genmittel 

e. der Nachweis über die Erfüllung der mit dem Förderungsvertrag verbundenen 
Auflagen und Bedingungen 

 
11.3.6. Die in Punkt 11.3.5 festgelegten Auszahlungsmodalitäten können (z.B. bei 

EU-kofinanzierten Vorhaben) in den Programmdokumenten gem. Punkt 1.3. 
näher spezifiziert werden. 

 
11.3.7. Die Prämien sind zur Bedienung der Finanzierung oder zur Abdeckung der 

Investitionskosten des geförderten Vorhabens zu verwenden. Eine Abtre-
tung, Anweisung oder Verpfändung der diesbezüglichen Ansprüche ist nicht 
zulässig. 

 
11.3.8. Auszahlungstermine sind bei rechtzeitiger Anforderung (mindestens 10 Ta-

ge vor dem jeweiligen Termin) der 31. März, 30. Juni, 30. September oder 
31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmeregelungen (z.B. bei EU-
Kofinanzierung) sind möglich. Die Auszahlung für die Förderung gemäß Pkt 
3 (Prämienförderung im Intervall EUR 5.000 bis EUR 20.000) sowie gem. 
Pkt. 4 (Jungunternehmerprämie zum erp – Kleinkredit) erfolgt laufend. 

 
11.3.9  Auszahlung Prämien gemäß Punkt 8. 
  Die Auszahlungsbedingungen der Prämien gemäß Punkt 8. werden in den 

Programmdokumenten gem. Punkt 1.3. festgelegt. 
 
 
12. Auskünfte und Überprüfungen 
  
12.1.  Das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, das Bundesminis-

terium für Finanzen, der Rechnungshof, die aws sowie die Organe der Euro-
päischen Union sind berechtigt, eine Überprüfung des geförderten Vorhabens 
durch seine/ihre Organe bzw. Beauftragte vorzunehmen bzw. vornehmen zu 
lassen. 

 
12.2. Der Förderungswerber ist zu verpflichten, auf Verlangen Jahresabschlüsse 

vorzulegen sowie alle Auskünfte zu erteilen, die mit dem Vorhaben in Zu-
sammenhang stehen, Einsicht in Bücher und Belege sowie in sonstige zur 
Überprüfung des Förderungsvorhabens dienende Unterlagen zu gestatten und 
eine Besichtigung an Ort und Stelle zuzulassen. Der Förderungsnehmer ist 
zudem zu verpflichten, sämtliche Unterlagen über das geförderte Vorhaben 
bis zum Ablauf von zehn Jahren nach Ende des Kalenderjahres, auf das sie 
sich beziehen, sicher und geordnet aufzubewahren. 

 
12.3. Der Förderungswerber ist zu verpflichten, alle Ereignisse, welche die Durch-

führung des Vorhabens verzögern oder unmöglich machen, oder eine Abän-
derung gegenüber dem Förderungsansuchen oder vereinbarter Auflagen und 
Bedingungen erfordern würden, unverzüglich und aus eigener Initiative der 
aws anzuzeigen und seinen Mitteilungspflichten jeweils unverzüglich nachzu-
kommen. 
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13. Einstellung und Rückzahlung 
 
13.1. Einstellung 
 
13.1.1. Die Förderung ist vorläufig einzustellen im Falle der 

a. Eröffnung des Konkurs- oder Sanierungsverfahrens über das Vermögen 
des Förderungsnehmers 

b. entgeltlichen Veräußerung des Unternehmens oder des geförderten Un-
ternehmensteiles 

c.  Übergabe des Unternehmens durch Schenkung oder im Erbwege 
 
13.1.2. Nach Abschluss der unter Punkt 14.1.1. b. und c. genannten Vorgänge kann 

unter Einhaltung der Förderungsbedingungen und -auflagen die Förderung 
bei Fortführung des Unternehmens über ein an die aws gestelltes Ansuchen 
weiter gewährt werden; im Falle der Veräußerung sowie der Übergabe durch 
Schenkung oder im Erbwege muss  der Käufer oder Übernehmer die Förde-
rungsvoraussetzungen erfüllen 

 
13.1.3. Die Förderung wird endgültig eingestellt  

a. bei Vorliegen der Voraussetzungen des Punktes 14.1.1., wenn im Falle 
der lit. b. oder lit. c. die Förderungsvoraussetzungen durch den neuen 
Unternehmer nicht erfüllt werden oder im Falle der lit. a. kein Sanie-
rungsplan angenommen wird 

b. bei Wegfall der für die Jungunternehmerförderung (Teil A) notwendigen 
Voraussetzungen (z.B. Jungunternehmer scheidet aus) 

 
13.1.4. Die aws hat Förderungsverträge zu widerrufen, wenn die Auszahlungsbedin-

gungen durch Verschulden des Förderungswerbers nicht innerhalb einer 
Frist von zwei Jahren (beginnend mit dem Datum des Förderungsanbotes) 
hergestellt werden. 

 
13.1.5. Im Falle einer endgültigen Einstellung sind bereits ausbezahlte Förderungs-

mittel bei Vorliegen eines der unter Punkt 14.2. (Rückzahlung) festgelegten 
Rückzahlungsgründe zurückzuzahlen. 

 
13.2. Rückzahlung 
 
Der Förderungsnehmer ist zu verpflichten, die ausgezahlten Förderungsmittel über 
schriftliche Aufforderung des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Ju-
gend, der Europäischen Union oder der aws binnen 14 Tagen ganz oder teilweise 
zurückzuzahlen, und das Erlöschen von Ansprüchen auf vertraglich zugesicherte, 
aber noch nicht ausbezahlte Förderung ist vorzusehen, wenn 
 
13.2.1. die aws oder von ihr Beauftragte bzw. Organe oder Beauftragte des Bundes 

oder der Europäischen Union über wesentliche Umstände unrichtig oder un-
vollständig unterrichtet worden sind, oder 

 
13.2.2. eine in diesen Richtlinien enthaltene Bestimmung nicht erfüllt worden ist, 

oder 
 
13.2.3. vorgesehene Berichte nicht erstattet oder Nachweise nicht erbracht oder 

erforderliche Auskünfte nicht erteilt worden sind, sofern in diesen Fällen ei-
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ne schriftliche, entsprechend befristete und den ausdrücklichen Hinweis auf 
die Rechtsfolge der Nichtbefolgung enthaltende Mahnung ohne Erfolg ge-
blieben ist sowie sonstige in diesen Richtlinien vorgesehenen Mitteilungen 
unterlassen wurden, oder 

 
13.2.4. der Förderungswerber nicht aus eigener Initiative unverzüglich – jedenfalls 

noch vor einer Kontrolle oder deren Ankündigung – Ereignisse meldet, wel-
che  die Durchführung des geförderten Vorhabens verzögern oder unmög-
lich machen oder eine Abänderung gegenüber dem Förderungsansuchen 
oder vereinbarten Auflagen oder Bedingungen erfordern würde, oder 

 
13.2.5. der Förderungsnehmer vorgesehene Kontrollmaßnahmen gemäß Punkt 12. 

Auskünfte und Überprüfungen be- oder verhindert oder die Berechtigung 
zur Inanspruchnahme der Förderung innerhalb des für die Aufbewahrung 
der Unterlagen vorgesehenen Zeitraumes nicht mehr überprüfbar ist, oder  

 
13.2.6. die Förderungsmittel ganz oder teilweise widmungswidrig verwendet wor-

den sind, oder 
 
13.2.7.das Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden kann oder   

 durchgeführt worden ist, oder 
 

13.2.8.die Bestimmungen des Gleichbehandlungsgesetzes oder des Bundes-
Behindertengleichstellungsgesetzes vom Förderungsnehmer  nicht beachtet 
wurden, oder 

 
13.2.9.von Organen der Europäischen Union im Wege des Bundesministeriums für 

Wirtschaft, Familie und Jugend eine Rückforderung und/oder Aussetzung 
verlangt wird, oder 

 
13.2.10.vom Förderungsnehmer das Abtretungs-, Anweisungs-, Verpfändungs- und 

sonstige Verfügungsverbot nicht eingehalten wurde, oder 
 
13.2.11.über das Vermögen des Förderungsnehmers vor ordnungsgemäßem Ab-

schluss der geförderten Leistung oder innerhalb einer Frist von 3 Jahren 
nach deren Abschluss ein Konkurs- oder Sanierungsverfahren eröffnet wird 
und in diesem Verfahren kein Sanierungsplan angenommen wird;  b) die 
Eröffnung eines Konkurses mangels kostendeckenden Vermögens abgelehnt 
wird, oder 

 
13.2.12. sonstige Förderungsvoraussetzungen, insbesondere solche, die die Errei-

chung des Förderungszweckes sichern sollen, vom Förderungsnehmer nicht 
eingehalten wurden. 

 
 
In den Fällen 13.2.1., 13.2.3., 13.2.4., 13.2.6., 13.2.8., 13.2.10. und 13.2.12. er-
folgt jedenfalls, in den übrigen Fällen, nur soweit den Förderungsnehmer oder sol-
che Personen, deren er sich zur Erstellung der für die Gewährung der Förderung 
maßgeblichen Unterlagen oder zur Durchführung der geförderten Leistung bedient 
hat, am Eintritt eines Rückzahlungsgrundes ein Verschulden trifft, eine Verzinsung 
des Rückzahlungsbetrages vom Tage der Auszahlung der Förderung an mit 3 vH 
über dem jeweils geltenden und von der Oesterreichischen Nationalbank verlautbar-
ten Basiszinssatz pro Jahr unter Anwendung der Zinseszinsmethode. Trifft den För-
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derungswerber in den Fällen 13.2.5., 13.2.7., 13.2.9. und 13.2.11. kein Verschul-
den, erfolgt eine Verzinsung des Rückzahlungsbetrages in der Höhe von 4 vH pro 
Jahr ab dem Tag der Auszahlung der Förderung unter Anwendung der Zinseszins-
methode. Liegen diese Zinssätze unter dem von der EU für Rückforderungen festge-
legten Zinssatz, ist dieser heranzuziehen. Für den Fall eines Verzuges bei der Rück-
zahlung der Förderung sind Verzugszinsen im Ausmaß von 4 vH über dem jeweils 
geltenden Basiszinssatz pro Jahr ab Eintritt des Verzugs zu vereinbaren.  
 
Sofern das Vorhaben ohne Verschulden des Förderungsnehmers nur teilweise 
durchgeführt werden kann oder worden ist, kann die aws vom Erlöschen des An-
spruches und von der Rückzahlung der auf die durchgeführte Teilleistung entfallen-
den Förderungsmittel Abstand nehmen, wenn die durchgeführte Teilleistung für sich 
allein förderungswürdig ist. 
 
13.2. Die aws kann die ausgezahlten Förderungsmittel ganz oder teilweise rückfor-

dern, wobei der Anspruch auf noch nicht ausbezahlte Förderungsmittel er-
lischt, wenn innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren (beginnend mit dem 
Datum des Abschlusses des Vorhabens)  
 

a. ein gefördertes Investitionsgut aus dem Betriebsvermögen ausscheidet, 
oder 
b. die gewerberechtlichen oder sonstigen Voraussetzungen für die Führung 

des Unternehmens wegfallen, oder 
c. die Betriebstätigkeit dauernd eingestellt wird. 

 
Liegt in diesen Fällen kein Verschulden des geförderten Unternehmens vor, kann 
die aws nach Herstellung des Einvernehmens mit dem Bund auf die Verrechnung 
von Zinsen verzichten. 
 
13.3. Die Entscheidung über die Einstellung von Förderungen und die Verpflichtung 

zur Rückzahlung bereits ausbezahlter Förderungsmittel trifft im Einzelfall die 
aws im Namen und für Rechnung des Bundes bzw., falls die Entscheidung 
über die Gewährung der Förderung vom Bundesminister für Wirtschaft, Fami-
lie und Jugend getroffen wurde, dieser. 

 
13.5.  Allfällige weitergehende Ansprüche bleiben hievon unberührt. 
 
13.6. Im Falle einer Fremdfinanzierung ist das finanzierende Institut zu verpflich-

ten, die aws von ihm zur Kenntnis gelangten Umständen, die eine Einstellung 
oder Rückzahlung der Förderung erfordern, unverzüglich schriftlich zu be-
nachrichtigen. 

 
 
14. Datenschutz 
 
14.1. Datenverwendung durch den Förderungsgeber 
 
Dem Förderungswerber ist zur Kenntnis zu bringen, dass die im Zusammenhang 
mit der Anbahnung und Abwicklung des Vertrages anfallenden personenbezogenen 
Daten, deren Verwendung eine wesentliche Voraussetzung für die Wahrnehmung 
einer dem Förderungsgeber gesetzlich übertragenen Aufgabe oder sonst gemäß 
§§ 7 bis 11 des Datenschutzgesetzes 2000 zulässig ist, vom Förderungsgeber und 
von der von ihm beauftragten Förderungsabwicklungsstelle als Dienstleister für 
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Zwecke des Abschlusses und der Abwicklung des Förderungsvertrages, der Wahr-
nehmung der dem Förderungsgeber gesetzlich übertragenen Aufgaben und für 
Kontrollzwecke verwendet werden und es im Rahmen dieser Verwendung dazu 
kommen kann, dass die Daten insbesondere an Organe und Beauftragte des Rech-
nungshofes (insbesondere gemäß § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 und § 13 Abs. 3 des Rech-
nungshofgesetzes 1948, BGBl. Nr. 144), des Bundesministeriums für Finanzen (ins-
besondere gemäß §§ 43 bis 47 und 54 BHG sowie §§ 8 und 9 der Allgemeinen 
Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln) und 
der EU nach den EU-rechtlichen Bestimmungen übermittelt oder offengelegt werden 
müssen. Dasselbe gilt, wenn mehrere anweisende Organe demselben Förderungs-
werber für dieselbe Leistung, wenn auch mit verschiedener Zweckwidmung, eine 
Förderung gewähren wollen und einander daher zu verständigen haben. 
 
14.2. Zustimmungserklärung nach dem Datenschutzgesetz 
Sofern eine über Punkt 14.1. hinausgehende Datenverwendung erforderlich und die 
Datenverwendung nicht ohnedies zulässig ist, ist auszubedingen, dass gemäß § 8 
Abs. 1 Z 2 und § 9 Z 6 des Datenschutzgesetzes 2000 der Förderungswerber aus-
drücklich zustimmt, dass die Daten vom Förderungsgeber und von der von ihm be-
auftragten Förderungsabwicklungsstelle als Dienstleister für diese zusätzlichen 
Zwecke verwendet werden können. In der Zustimmungserklärung ist anzuführen, 
welche Daten zu welchem Zweck verwendet werden können. Ein Widerruf dieser 
Zustimmungserklärung durch den Förderungswerber ist jederzeit zulässig. Zu sei-
ner Wirksamkeit muss er gegenüber dem Förderungsgeber schriftlich erklärt wer-
den. Die weitere Verwendung der Daten wird unverzüglich nach Einlangen des Wi-
derrufes beim Förderungsgeber unbeschadet bestehender gesetzlicher Übermitt-
lungspflichten eingestellt. 
 
14.3. Der Förderungswerber hat die aws zu ermächtigen, die für die Beurteilung 
des Vorliegens der Förderungsvoraussetzungen erforderlichen Daten über die von 
ihm selbst erteilten Auskünfte hinaus auch durch Rückfragen bei den in Betracht 
kommenden anderen Organen des Bundes oder bei einem anderen Rechtsträger, 
der einschlägige Förderung zuerkennt oder abwickelt, oder bei sonstigen Dritten zu 
erheben 

 
 

15. Beachtung des Gleichbehandlungsgesetzes 
 
Die Förderung wird nur Förderungswerbern gewährt, die sich verpflichten, das 
Gleichbehandlungsgesetz idgF einzuhalten. 
 
 
16. Beachtung des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes 
 
Die Förderung wird nur Förderungswerbern gewährt, die sich verpflichten, das Bun-
des-Behindertengleichstellungsgesetz idgF einzuhalten. 
 
 
17. Bestimmungen im Zusammenhang mit EU-Programmen  
 
Diese Förderungsrichtlinien können auch im Rahmen der EU-Strukturfonds-
Programme oder sonstiger EU-Programme sowohl zur Vergabe von EU-Mittel als 
auch zur Darstellung der nationalen Kofinanzierung herangezogen werden. In die-
sem Fall kann die Innovationsprämie gemäß Punkt 7.5.1. bis zu 10 % betragen. 
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18. Gerichtsstand 
 
Soweit gesetzlich zulässig, ist eine Regelung, wonach sich der Förderungsnehmer in 
allen Streitigkeiten aus der Gewährung einer Förderung der Gerichtsbarkeit des 
sachlich zuständigen Gerichtes in Wien unterwirft, es dem Bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend, dem Bundesministerium für Finanzen und der aws 
jedoch vorbehalten bleibt, ihn auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu belan-
gen, in den Förderungsvertrag aufzunehmen. 
 
 
19. Geltungsdauer 
 
Förderungsansuchen im Rahmen dieser Förderungsrichtlinien können vom 1. Jänner 
2012 bis 31. Dezember 2013 bei der aws eingebracht werden. 
 
 
Soweit im gegenständlichen Text Bezeichnungen nur in männlicher Form ange-
führt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise 


